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Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. 
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1. Anhebung des Grund- und Unterhaltsfreibetrags, K indergelds und  
 Kinderzuschlags ab 2017 
 
Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 beschlossenen Gesetz sollen die nach den Vorgaben des 
Existenzminimumberichts verfassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des steuerlichen Grund-, Un-
terhaltshöchst- und Kinderfreibetrags zum 1.1.2017 umgesetzt werden. Entsprechend erhöht sich auch 
das Kindergeld. Daneben will der Gesetzgeber durch die Änderung der Steuertarife die sog. kalte Pro-
gression mildern und an die Inflationsrate anpassen.  
 
Die von der Regierung bekannt gegebenen Zahlen lauten: 
 
 

 2016 ab 2017 ab 2018 

Grundfreibetrag/Unterhaltshöchstbetrag 8.652 € 8.820 € 9.000 € 

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 € 

Kindergeld    

1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 € 

3. Kind 196 € 198 € 200 € 

4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 € 

Kinderzuschlag max. 160 € 170 € 170 € 

 
 
Über die weiteren geplanten Änderungen war bei Ausarbeitung dieses Informationsschreibens noch 
nichts bekannt. Wir werden Sie aber nach Verabschiedung des Gesetzes weiter auf dem Laufenden 
halten. 

 
 
 
2. Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 € je Zeitstun de zum 1.1.2017 
 



Die Mindestlohn-Kommission beschloss den gesetzlichen Mindestlohn ab dem 1.1.2017 auf 8,84 € 
brutto je Zeitstunde festzulegen. Das Bundeskabinett stimmte am 26.10.2016 dem Beschluss zu; da-
mit gilt ab 1.1.2017 der neue Mindestlohn.  
 
Die „Übergangsregelung“, die es in bestimmten Branchen erlaubt, tarifvertraglich vom Mindestlohn 
abzuweichen, endet am 31.12.2016. Ab dem 1.1.2017 müssen die betroffenen Beschäftigten min-
des-tens 8,50 € bekommen. Ab dem 1.1.2018 gilt aber auch hier dann der von der Mindestlohnkommis-
sion neu festgesetzte Mindestlohn. 
 
 
Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern sind von den betroffenen Unternehmen auf 8,84 € 
brutto je Arbeitsstunde anzupassen. Insbesondere bei den Minijobbern sollten mit Blick auf die 
450-€-Grenze die Verträge überprüft und ggf. zum 1.1.2017 geändert werden. Die Aufbewah-
rungs- und Aufzeichnungspflichten gelten weiterhin uneingeschränkt fort. Die Unterlagen sind 
mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 
 
 
 
 
 
3.  Bonusprogramm mindert nicht den Sonderausgabena bzug 
 
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms dem Krankenversicherten 
die von ihm getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese Zahlungen nach einer Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 1.6.2016 nicht die als Sonderausgaben abziehbaren Kran-
kenversicherungsbeiträge. 
 
Bonuszahlung der Krankenkassen führen nicht dazu, dass sich an der Beitragslast der Versicherten zur 
Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes etwas ändert. Die Zahlung hat ihren eigentlichen 
Rechtsgrund in einer Leistung der Krankenkasse, nämlich der Erstattung der von den Versicherten ge-
tragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen. Die Bonuszahlung steht nicht im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des Basiskrankenversicherungsschutzes, sondern stellt 
eine Erstattung der vom Steuerpflichtigen getragenen gesundheitsbezogenen Aufwendungen dar.  
 
Anmerkung: Mit diesem Urteil, das sich lediglich auf die Bonusvariante in Form einer Kostenerstat-
tung bezieht, widerspricht der BFH ausdrücklich der Auffassung der Finanzverwaltung, die in allen 
Krankenkassenleistungen aufgrund eines Bonusprogramms eine Beitragserstattung gesehen hat. 
 
 
 
4.  Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 
 
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstaltung waren bis zum 31.12.2014 bei 
Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Ar-
beitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 1.1.2015 wurde die bisherige Freigrenze 
von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. Die Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, dass 
Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und Ar-
beitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig.  
 
Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. 
Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden  in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls 
sind die geldwerten Vorteile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeitneh-
mer als geldwerter Vorteil zuzurechnen.  
 



Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie allen Angehö-
rigen des Betriebs oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird als 
„üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf die Dau-
er der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können auch mehrtägige Betriebsveran-
staltungen begünstigt sein. 
 
 
 
5. Neue Betrugsmasche bei Rechnungsstellung per E-M ail 
 
Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg warnt in einer Pressemitteilung vor einer neuen 
Betrugsmasche bei Rechnungstellung per E-Mail. In Zeiten des elektronischen Zahlungsverkehrs wer-
den Rechnungen in vielen Geschäftsbereichen nur noch elektronisch versandt. Diesen Umstand machen 
sich nun auch Kriminelle zunutze, indem sie böswillig auf den Nachrichtenaustausch zwischen Verkäu-
fer/Dienstleister und Kunde einwirken. 
 
Die Täter nutzen hierzu verschiedene Methoden, um sich in die Kommunikation einzuschalten. Eines  
haben alle Vorgehensweisen jedoch gemeinsam: Die Mitteilung an den Kunden, dass sich die Bankver-
bindung des Rechnungsstellers angeblich geändert habe. Ist dieses Täuschungsmanöver beim Kunden 
erfolgreich, überweist dieser den tatsächlich offenen Rechnungsbetrag auf das Konto der Betrüger. 
 
Um einem solchen Betrug vorzubeugen, rät das LKA Baden-Württemberg daher zu folgenden Maß-
nahmen: 
• Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter gegenüber dieser Betrugsmasche. 
• Überprüfen Sie E-Mails mit Rechnungen sorgfältig auf den richtigen Absender und die korrekte 

Schreibweise der E-Mail-Domain. 
• Prüfen Sie bei verdächtigen E-Mails die vorliegenden Informationen über einen zweiten Kommuni-

kationskanal. 
• Nutzen Sie statt E-Mail hierzu z. B. das Telefon. 
• Halten Sie Ihre Software stets auf dem neuesten Stand (beispielsweise durch ein Patchmanagement-

system). 
• Weisen Sie prophylaktisch in Ihrer geschäftlichen E-Mail-Signatur darauf hin, dass Sie Ihren Kun-

den eine Änderung der Bankverbindung niemals via E-Mail mitteilen werden.  
• Wenn möglich nutzen Sie digitale Signaturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 %
 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 %

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 



lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:  
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014 ): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2016: Oktober = 107,9; September = 107,7; August = 107,6; Juli = 107,6; 
Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5; 
Januar = 106,1; 2015:  

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


